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I. 

Für eme Wahmehmung VOll Recht a/, Recht geht es 11m 

em Verbiiltnu von Reche 2lt Je/ner • Gelch"hte. (nlltlir­
lieh auch m Je verwIrklichten . Gesellschaften<) wie wr 
Jewei/l zellgenösmchen "Gese/he/Jaft. (wIederum: und 
ihYf'r GeschlChte)_ 
R. Wie[höller, KJ 21 ('988) 407 

Dj~ Diagnose fällt ebenso klar wie lapidar aus: das Individuum, so heißt es, ist längst 
am ~Ende«, das Subjekt "[Ot,,, die Zeit einer sich nur noch .dans le vide de I'homme 

disparu« r vollziehenden Reflexion endgültig angebrochen. Zweifel oder gar die 

Erwarrung, sich doch noch mit der Möglichkeit einer Rekonstruktion des Individu­

ums auseinanderzusetzen', werden als schlicht anachronistisch abgecanl.]e dezidier­
ter aber die ~Archäologie« zur Domäne aller Betrachtungen über das dekonstrllierte 

"Subjekt« erklärt wird, desto unausweichlicher erscheint auch die radikale Revision 
aller das .Projekt« der Moderne kennzeichnenden rechtlichen Attribute: Der einst 

für selbstverständlich gehaltene Konnex zwischen den Grundrechten und der 

Anerkennung des Individuums zerbricht; die Grundrechte garanrieren nicht mehr 

die individuelle Autonomie, sie sichem d;ls ~Netzwerk der Organisationen« ab, 

gewährleisten dessen Funktionsfähigkeit.< 

Die Gegenposition ist wohl selren wieder so eindrucksvoll formuliert worden, wie 

in jener Debatre der Französischen Nationalversammlung, die in der Nacht des 

4. August t 789 begann und mit der Verabschiedung der Loi le Chapelicr am 14.Juni 
1791 endete. ~II n'y a plus de corporation dans I'etar; il n'y a plus que l'inreret 

particulier de chaque indillidu, et I'interel general~l, stellte der Berichterstatter, der 

Abgeordnete Le Chapelier, fesr6 und fügte hinzu: »11 n'csc permis apersonne 

d'inspircr aux citoyens un interet intermedire, de les separer de Ja chose publique par 
un cxprit de corporations.,J Konsequenterweise heißI es dann in Arr. I des Geset­

zes: »L'aneantissement de toutes especes de corporations de citoyens de meme etat 

et profession, etam Pune des bases fondamenrales de la Consritution frant;:aise, il est 

defendu de les retablir de fait, sous quelquc prctexte ct sous quclque forme que ce 
soit.«~ 

I Fouc~uh. Les mOlS c' les cho,,·s (1966) JO' L'povc"ky. L'cre du v,dc (198,) lflsb. 49/1.. 11 j 11. 
> VgL ,·twa Touramc. Lc retOur dc I'"',,ur (19&4); HdlerJSoma/Wellbcry (Hrsg.), Recons,rue,mg 

lndivldu.lism (1986). 
, St .... lIer Baudrilbrd. Cool Memonrs ([987), Magazine IlH~rme Hof, 164 (April 19&9) '9 Ir. 
4 L,deur, KJ '986, '97 1f. und '987, '1011. (156). 
s .Es gib, kcme K0'1'ora"on mehr Im Staat; es gib, nur noch das partikulare Interesse Jedes eln·zelnen und 

das; Allgt~C'm\nIC'-cS;S(·.<.I 

6 ArchIves Parlemen ... " .. , lett sene, ~7 (,887) HO. 
7 ,.Ei Ist niemandem crl:.lubt, den Burgern eIn Imcnncdiäres rn(cr~ssc nl.hezulegen, SI(" vom Gcmt~mwcsen 

durch emen Korporallons-gen:l zu lren,n~n. '« 

& • Weil die V'mJchtung ~lIcr Arun von Korporauonrn der Bürg~r dcssdbcn Standes und Berufe-; zu den 
,""chltg«,n Grundlagen der IldnzöSlschen Verf.$sung zahl,. Ist es vcrbOl<:n, die Korporluoncn da 
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Kaum ein anderes Gesetz hat wic die Loi le Chapelier nicht nur die wechselnden 
Phasen der Revolution unveränden: überstanden, sondern auch unangefochten bis 
tief in das [9.j ahrhunden hinein weitcrgegolten. Und von kaum einer anderen 
legislaliven Entscheidung der Nationalversammlung läßt sich sagen, daß sie, wie die 
Loi le Chapelier, bis heute LU den gleichsam selbstverständlichen Orieoticrungs­
punkten weiter Teile der juristischen Literatur gehört.9 Nur noch vereinzelt wird 
freilich in der Loi le Chapelier der konstitutive Akt eines radikalen Individualismus 
gesehen. 10 Weitaus geläufiger ist es vielmehr, gerade den schon erwähnten Art. [ des 
Gcsetzes als die »Geburtsurkunde des Proletariats- auszugeben." Ganz in diesem 
Sinn hat schon Karl Marx das Gesetz keineswegs nur zum Anlaß genommen, um 
Robespierre zu kritisieren," vielmehr die Loi le Chapelier als manifesten Beweis 
eines" bürgerlichen Staatssueichs« bezeichnet, der einzig und allein das Ziel verfolgt 
habe "den Konkurrenzkampf zwischen Kapital und Arbeit sta:ltspolizeiJich inner­
halb dem Kapital bequemer Schranken (einzuzwängcn)«'J, ein Urteil , dessen Rich­
tigkeit, wie jürgcn Kuczynski meint'i, durch den »sofortigen. und "energischen« 
Protest Marats und damit eines der wichtigsten Repräsentanten der Linken bestätigt 
würde. 
Die vielen, eindeutig negativen Bemerkungen haben einen durchaus verständlichen 
Hintergrund . Der ursprünglich breit angelegte Anwendungsbereich des Gesetzes 
wurde schon bald nach der Verabschiedung gezielt eingeengt. Von den " Korpora­
tionen. WH kaum noch die Rede, dafür um so mehr von den verschiedenen 
Versuchen der Arbeitnehmer, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Das in Art. I 

fonnulierre allgemeine Korporationsverbot verwandelte sich so zunehmend in eine 
ausschließlich auf die Gewerkschaften anwendbare Regelung. Die Loi le Chapelier 
reihte sich damit in die lange Liste jener Gesetze ein, die wie etwa das dänische 
Dekret vom März [800, die britischen Combination Acts von [799 und 1800 oder 
die würucmbcrgische GewO von 1836 den Arbeitnehmern jegliche Koalitionsmög­
lichkeit absprachen . Das weitere Schicksal des Gesctzes bestätigt die veränderte 
Sicht. Die Loi le Chapelier wurde zusammen mit dem einschlägigen Abschnitt des 
Strafgesetzbuches erst aufgehoben. q als sich der Gesetzgeber, nicht zulelzt unter 
dem Eindruck der wachsenden Schwierigkeiten, das Verbot durchzusetzen, für eine 
Politik entschied, die zwanzig Jahre früher, am .H. April 1864. Ollivier in seinen an 
die Adresse des Corps Legislatif gerichteten Bemerkungen zur Entwicklung der 
Koalitionsgeselzgebung so zusammengefaßt hatte: ,.Avcc le temps la libenc des 
coalitions [Uera la greve.~ 16 Genaugenommen nur eine cbelJSO kurze wie prägnante 
Wiedergabe jener Überlegungen, die john Sruö\n: Mill schon 1848 formulierr hatte : 

Sache n.~h w'c.,fcrhenu'tellen, ~nter \Velcbem Vorw3nd und 1JI welcher Fonn die, >uch gcsc-hchen 

mag.-
9 VgJ .• rw. Durand /J3us .. nd, Trane du drOIl du 'rJv~il 1 (19~7) 681.; 1,vjllitr, Droll du \rav,il (2.Aull. 

1,81)9S ; HueckiNipponley, lehrbuch des Arbcll;T(:.:hlS (11 (7.AuO. 1967) Ils;VCne'l.\OJ, In H,'pplc 
(Hrsg .), Th~ M>k..ng of L,bour Law in Europ~ (1986) SI; J.cobs , ebd. '97 f. 

10 Vgl. CIW, Mcyn,ud, Nouvellcs (~udc, ,ur 10 groupcs de pressIon eo F ... nc~ (196l) }48; Bouvlt"r-A]aml 

Mury, les cbsscs mClale, en Frane<- 1 ('96,) ,60; K>hn·Frcund, Anmerkung In: Renner, Die 
Rt<huin$lllutc de. Pnv,"echts und ihre so1. .. le funktion ('96s) 116. 

11 D,uj.I"n L~s cupe! de b I~ .. btlon rorpo(>llve cn fr:tncc ('9·P) »l. 
I> In einem "" En~Js gerochlctrn Bnef vom )o.Jlnu .. 1861, Kar! NbrxlFnedrtch Engels, Werke Jt (196S) 

48. 
'J 0 .. Kap'u\ Bd. I, MarxlE.ngels, Werke 1j (1961) 769 i. 
1 ~ Die Geschich,e der L'Ce der A rbttter un'er dem Kap".Ii.<mus. VI t: Oie G<s>chtchtc der LlgC der 

Arbeller 10 Frankre,ch VOn 1789 b,o on di< Gegenwart, 1789 bIS ISJO ('9SS) 'S4. 
'I Code peo.1 an. 4 '4-4 ,6; LOI rch"vc" I. "","on des ,yndic.at. profc-s,"onnd, vom " . Nbr, 1884, dazu 

Dolleans/Dchovc, Hi,lolrc du tuv,;1 ~n Francc 1 (19\) J5I ff. 
16 Dalloz P"roodiquc 186 •. 66. 
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"Experience of strikes has been the best teacher of the !abouring c1asses on the 
subject of the relation between the wages and the demand and supply of Iabour: and 
i[ is most imponam thaI this course of instruc[ion should not be disrurbed .• '7 

So erklärlich die Kritik an der Loi le Chapelier auch sein mag, so wenig darf sie dazu 

führen, das Gesetz lediglich umer dem Aspekt seiner späteren Inslrumentalisierung 
in der Auseinandersetzung mit einer Ihre Interessen "Zunehmend dezidierter wahr­
nehmenden Arbeiterschaft zu betrachten.'8 Wer diesen Weg beschreitet, führt die 
Diskussion ausschließlich aus der Perspektive einer nachträglich eingetretenen 
Enrwicklung, interessiert sich mithin gar nicht erst für die sich in der Forderung 

nach einem generellen Korporationverbot artikulierenden Vorstellungen, sondern 
projiziert auf die legislative Entscheidung Erwartungen. die erst später entstanden 

oder zumindest voll zur Geltung gelangt sind . Wenn deshalb die spezifische, der 
radikalen Absage an die Etablierung und Verselbständigung intermediärer Gewalten 
beigemessene Bedeurung für die Konstiruierung einer strikt am Individuum orien­
tienen Gesellschaf( wirklich verstanden werden soll, gilt es, genau umgekehrt zu 
verfahren, also vor jeder weiteren Überlegung den legislativen Entscheidungsprozeß 
nachzuzeichnen. 

2. 

Isaac Rene Guy le Chapelier war weder ein unbedeutender Hinterbänkler, '9 noch ist 
lediglich zu vermerken, daß er keine drei Jahre nach der Verabschiedung des nach 

ihm benannten Gesetzes, 3m H. April J 794, goui!lotinien wurde. '0 Le Chapelier, 
am l2.Juni 1754 in Rennes geboren, arbeitete dort als Rechtsanwalt und wurde im 
Frühjahr 1789, ebenfalls in Rennes, vom Dritten Stand in die Generalstände 
gewählt. Er gründete den Bretonischen Club, der sich in Paris, nach dem Umzug 

der Nationalversammlung, als »Societe des Amis de la Constitution « bez.eichnete, 

aber in die Geschichte unter dem Namen seines Tagungsortes, des Jakobinerklosters 

in der Rue Saint-Honore eingegangen ist. Le Chapclier gehörte zu den profilierte­
sten Befürwortern der Abschaffung des Adels und der Einführung von Geschwo­
renengerichten . Kurz nach der Flucht des Königs und seiner Verhaftung am 21. Juni 
'791 in Varennes verließ Le Chapelier den J akobinercJub und trat den Feui!lanrs bei, 

die im Julj , 791 von einer Gruppe gemäßigter Jakobiner gegründet worden war, die: 
nicht zuletzr aus Anhängern La FayeHes bestand. Nach dem Ablauf seines Mandats 
kehrte er nach Rennes zurück, wurde aber sehr bald immer wieder offen des 

»Moderantismus« be">.:ichtjgt und, schlimmer noch. der Spionage für England . 
Beides fühne schließlich zu seiner Verhaftung und Verurteilung. 

Bleibt ein gerade für die Geschichte des Gesetzes wichtiges biographisches Detail; 
Am ). August 1789 wurde Le Chapelier nach dem Verzicht von Thouret zum 

Präsidenten der Nationalversammlung gewählt." Er war es deshalb, der die Sitzung 

in jener Nacht des 4- auf den 5. August [788 leitete. in der sämtliche Privilegien 

17 Prmc'plc$ 01 polillcal <-oonomy. w"h ,ornc 01 ,he •• applic,,,on. 10 SOeI<\! philosophy (7.Au(l .• ,Sn. 
Neudruck '965) 9}L 

18 Vgl. ""'3 HcLnuch, A.b'"sk.Üßpk m Frankrc,ch (1977) lnob. '9 If.; Jaeobs. ~. I. O. (Anm. 9) '93. 
'9 Dtr MonJleur verzeIChne, (ür '790 "9 Wonmddungen von Mirabc.u. 43 von Duport. 46 VOn PellOn. 

100 '·on Rob ... p,err~ und J J I von L~ eh.pdier; fur die crSltn neun Mon'l< des Jah.es '79'; 6) von 
PCllon. 7' von Dupo". 95 von Robesp,.rre, 7I von B.rn.vc und 90 von Lc eh.pdier. Zur p~dam<nL1r'­
"hen Ak"vIl" U, eh.pdi." vgl. .ueh Dumo",. Souvenir' sur Mi,.bc.u Cl .ur Je, dcux premieres 
Asscmble .. leg"btlv~s (hrsg . von J. Btnelnl)· '95 I) )66; FurctJ'Hol"v,. Orat<uf$ de Ja R,· ... olullon 
(nn,alS' , (1939) 'HS. 

10 Kuczyn,k" Lagc ')4. 

21 Zu den Einulhcncn ,em" Wahl und ru den ihr VOr:1u,gegmgenen AUSetnlndersellungen ; Arch,ves 
Pnlemrn"Hes. Lerc sc'",, 8 (,875) H" H5. soWIe >.uletz' Bredin. Sicyc. ('98S) 'Jl . 

159 
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16Q verworfen und die Grundlagen für eine egalitäre, auf der Souveränität des Individu­

ums berunenden GeseUschaft gelegt wurden . Le Chapelier war es auch, der dem 
König die das Ende der Feudalgesellschaft besiegelnden ul1d den Beginn einer neuen 
Epoche ankündigenden Beschlüsse der Nationalversammlung überbrachte. 
Le Chapelier gehörte mithin zu jenen Abgeordneten, die mit ihren Vorschlägen und 
Überlegungen die pebarce über die Grundvorausserzungen einer individualistisch 

orientierten Gesellschaft entscheidend mitgeprägt haben . Für sie stand spätescens 
seit den Vorge.sprächen am Abend des 3. August fest, daß die Nationalversammlung 
nicht umhin könnte, nun endlich den Sehriu zu gehen, den sie am Tag darauf nach 
den überraschenden Anträgen des Vicomte de Noailles und des Herzogs von 
Aiguillon tatsächlich vollzogen hat; "dctruite tous les privileges des dasses, des 
provinces, des viII es et des corporations«L>. Der Text der Beschlüsse liest sich freilich 
anders. und zwar auch in der endgültigen am 11. August verabschiedeten Fassung. 
Die Korporationen bleiben unerwähnt, statt dessen ist lediglich von den »commu­
nautcs« die Rcde!J Gemeint waren damit aber ausschließbch, wie nicht zuletzt die 
späteren Debatten immer wieder bestätigt haben, Einwohnergemeinschaften. nicht 
jedoch Berufsorganisationcn gleichviel welcher Art.'~ 
Auch in den nächsten Tagen, als die Sprache schärfer wurde und die Formulierun­
gen sehr viel entschiedener ausfielen. findel sich kein Hinweis auf die Korporation, 
Die Nationalversammlung erkläne zwar auf Antrag des Abgeordnelen Duporr das 
Feudalregime unmißverstiindlich und uneingeschränkt für abgeschaffl. ging dabei 
aber nicht auf die Frage ein, ob damit zugleich das Ende aller intermediären 
Gewalten gemeint sei . '! Erst am 26. August äußeree sie sich direkt zu den Korpora­

Lionen, allerdings nichr in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechre. sondern 
in den gleichzeitig verabschiedeten AnwendungsrichtlinienY Dorr wird wnkhst 
festgehalten : »Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, 
aucun privilege ... ", um dann fonzufaJuen: »Jl n'y a plus ni iurandes, ni corpora­
tions de professions, ans ct metiers." Die Folgen sind in der, freilich genauso 
allgemein gehaltenen Aufzählung der .Dispositions fondamentales garantics par la 
Conscitution~ angedeutet,'] zum einen der freie und ungehinderte, einzig durch 

Begabung und Tugend eingeschränkte Zugang zu allen Arbeits- und Berufsmöglich­
keiten. zum anderen die Verpllichtung, ein an die Adresse jedes einzelnen gerichte­
tes, gleichermaßen verbindliches Zivilgesetzbuch zu schaffen . Die Absage an jegli ­
ches. welcher intermediären Gewalt auch immer vorbehalrenes Regelungsvorrecht 
schlägt so in jenes RegcJungsprinzip um, das allein einer Gesellschaft freier, gleicher 

und souverän über die eigenen fnteres sen bestimmender IndiVIduen angemessen ist, 
in den Grundsatz der Vertragsfreihcit, den festzuschreiben, die eigendiche und 
wichtigste Aufgabe der geforderten Kodifikation ist. 

Kurzum, so sehr die Schwerpunkte im Verlauf der im August t789 geführten 
Debatten gewechselt haben und so unterschiedlich die Formulierungen in den 

einzelnen Beschlüssen ausgefallen sein mögen. so wenig läßt sich bestreiten. daß sich 
die Nationalversammlung seit jener Nacht des 4 . August für einen radikalen, mit der 

Existenz intermediärer Gewalten unvereinbaren Individualismus ausgesprochen 

H Arch,v" P,rlcmtn'~lrc, , . ,.0., )4} H .• 'OWIe Hirsch, Ll NUll du 4-Aoü' ( '978); Fure" In : Fure!! 
OlOU!. DicuonnOl,c Crlllque dc I.t Re.olullon f{On~mc (1.98&) 126ff. 

» Vgl. LOUlj ßlanc, H'Slo"e dc LI R<'voluuon {,an,~uc J (Ntu>uOag~ ,878) ,6,. 
'4 8bnc , .• . 0 .: Bouvl<r-AFun, HiSlO,rt du ",v.i! tn Fr2nc< des ongm« iJ la RcvoluIIOII (1 957) 690 . 
J f , L' Assemblee Nauon,l< ,boli. e", i"rtrnrm le rC&omc {rodal ... <, ArchIves p, rI"men':urt s a.'. 0., 356. 

M" ~oncr (,,, wonlichen Wiederg.be di"", S"z'$ btglnnt ,uch d" am 11. August 1789 vt.,(,sch",.!«c 
Dekre. "ber die Absch,fluog der l'cudolre<:h,e. An:h,ve~ P"lcmtn""e, a. ,. 0., 197. 

,6 Abgedrucko bel Bhne, Hl<lOlrC, , . ,. 0 ., ) 19 Ir. 
>7 Ebe,,(''', .bgcdruck. 1>.'1 Bbnc, Hisco1r<, •.• . O . 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1989-2-157 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:59:19. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1989-2-157


hat. Wie konsequent an dieser Position festgehalten wurde, zeigte sich ein Jahr 
später bei den Beratungen über die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit.'8 
Zwar bestand durchaus Konsens über das Recht aller Bürger, sich um der eigenen 

Meinungsbildung willen jederzeit frei zu versammeln und jede von ihnen ge­
wünschte Vereinigung zu bilden . Was immer aber zugunsten beider Freiheiten 
gesagt wurde, st;lnd durchweg unter dem von Sicyes>~ und Condorcet im Hinblick 

auf die konstitutionelle Anerkennung der Menschen- und Bürgerrechte fonnul·ier­

ten Vorbehalt: -11 n'existe daJls l'Erat que des citoyens divises par canIOns, et des 
hommes charges par les citoyens des fonctions publiques; toute association es! donc 
neeessairemenl une assoeiation privee qui doie eire [ibre, mais gui ne peut avoir droi! 
de se donner une e;l(istcnce camme corps."Jo Konsequenterweise stellte deshalb 
Mara[J' dem jedem ein<!.elnen zustehenden und nur von ihm auszuübenden Recht, 

alle staatliche Aktivität zu überwachen , die spezifische Aufgabe der politischen 
Clubs gegenüber, ,)d'eclairer les esprits, de propagcr les lumieres et le patriotisme«. 

Die Grenze zwischen der ebenso legitimen wie legalen Vereinsbildung einerseits 
und der illegitimen und illegalen Konstituierung, intermediäre Belange begünstigen­
der und so die Fähigkeit sowie die Chancen des Individuums, seine Interessen zu 
erkennen und zu vertretcn, zutiefst gefährdender »factions« andererseits ist damit 

einmal mehr klar gezogen . Der Weg zum Individuum ist nicht mit Zwischenstatio­
neo versehen. Eben deshalb erscheint es auch inakzeptabel, Alternativen zur indivi­
duellen Meinungs- und Entscheidungsbildung hinzunehmen, jedenfalls solange es 
um all jene Entscheidungsprozesse geht, von denen die weitere gesellschaftliche, 
politische lind ökonomische Entwicklung abhängt. Die Vereinigungsfreiheit darf, so 
gesehen, nicht zur Vorstufe einer Rekonstruktion intermediärer Gewalten werden, 
sie ist vielmehr nur als Miuel zur besseren Vorbereitung der individuellen Akrivirät 
toler~bel. 

Verständlicherweise konnte sich daher die Nationalversammlung, als kurz darauf 
die Zulässigkeit von Korporationen erneut zur Debatte stand, auf keine Konzessio­
nen einlassen, ohne sich selbsr zu desavouieren. Vordergründig ging es um ganz 

andere Fragen. Im Auftrag des für die öffentlichen Abgaben zust3ndigen Ausschus­

ses hatte der Abgeordnete d'AJlarde am 15 . Februar vorgeschlagen , eine neue 
Abgabe vorzusehenY Die Freiheit des einzelnen, sich für jeden ihn interessierenden 
Beruf zu entscheiden, sollte nach Meinung des Ausschusses an die Verpflichtung 
gekoppeIr werden, sich zuvor eine Erlaubnis z.u besorgen und dafür eine bestimmte 
Gebühr zu entrichten. Der Vorwurf, eine so konzipierte Besteuerung müßte über 
kurz oder lang die Wiedercmsrehung in sich geschlossener, letztlich nur auf die 
Durchsetzung der eigenen Belange bedachter Berufsgruppen zur Folge haben, liegt 
auf der Hand. D' Allardc sah dic Gefahr und beschränkte sich bei seinen Ausführun­
gen keineswegs auf rein fiskalische Überiegungen. JJ Er verlangte eine gesetzliche 

Bescätigung der Auflösung 311er Korporationen. Beides, Gebühr und Korporations­
verbor, sollte zudem am gleichen Tag in Kraft treten. H 

18 Da·lu Nouro s.son, HistOIre de I. liherr i d 'as,oCJ~l1on m Fr:\JlCf depm. ' 789 j ('9>0) ,62. 
29 Qu'.,, ·a- 'tue I~Tic(s Eu,? (Neud ruck der }. Aufhge \'om MJI '78.9, hrsg. von ßrrdin, '988) ,wff., 

q ' H., J6911. 
}O Dccl>rlt.on cl .. dro .lS, <Euvrt< 9 (hr'g. vOn A. CondorCCl-O'Connor und M.I'. Ar>go I ~'I7-1Si9. 

Neu~ufhgc '96S From m.nn Verla g) 208 11. (. Es gib, Im s,.~, nur durch Kanlone gel"'nn'e Bürger und 
von dic:>cn mll öffen tlichen Änuem berr,u.e Männer. Jede Vcr.m.gung ISl dc.<luJb nOlwcndigcrwtose 
c,n, prova,,· Vere'nlgung, die ',w"r iret sein muß. ,ber n.ch, das Rech, h.ben klnn, Sich lls Korpor:\llon 
zu konSUtUlCren. It ). 

" Am, du peupl. vom 4· M,r, '791. 
}' Arch.ves P,rlemtn':>.!«<, l<rc sine, 1) (J 886) '98 . 
B A r"hlVe< Parlcmc(I ... res, 1. a. 0 .. Inso . '9.9 f. 
H An .• und 2 des vorgeschhgenen DekrelS . Arch,ve< P,rlcmcnllorcs. 3 .• \. 0 ., 101. 
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Mag sein. daß d' AIJ3rdc die Erfolgschancen seines Antrags damit betraclulich 

erhöht lucH Dennoch ware es falsch. seinen Bemerkungen zu den Korporationen 

nur strategischen Wert beizumessen ,J6 Die anschließende Debatte zeigt. wie sehr es 
d' A!larde ebenso wie den anderen Abgeordneten daran lag, die ständig neu aulKom­

menden Zweifel an der schon J 789 beschlossenen Aufhebung der Korporationen 

nun endlich zu beseitigen , Die Aufmerksamkeit konuntriene sich deshalb immer 

wieder auf die Korporationen. In der endgühigen Absage an alle Versuche, sie doch 
noch beizubehalten, bg nach Ansicht der Abgeordneten einer der wichtigsten 

Vorzüge des Gesetzes. Seine Aufgabe sei es, meinte etwa der Abgeordnete Roede­
rerl7• vor allem die mit der Existenz von Korporationen unweigerlich verbundenen 

politischen und ökonomischen Schwierigkeiten zu beseitigen , Politisch führten 

Korporationen zur Entstehung partikulärer, die Bürger gegeneinander aufbringen­

der Inrercssen, ökonomisch beeinOußten sie die Lohn- und Preisbildung zum 
Nachteil der Konsumenten und Arbeiter, Korporationen ließen sich deshalb weder 

mie der von der Vcrfassung garantierten S1ellung des einzelnen. noch wie d' Allarde 
pointierter bemerkte,l& mit seinem ebenfalls gewährleisteten Recht vereinbaren, 

seine Fähigkeit zu arbeiten, ungehindert für seine Interessen einsetzen zu können , 

Am 2 , März 1791 stimmte die Nationalversammlung den Vorschlägen d'Allardcs 
zU,J~ 

Die Debatte bestätigte einmal mehr; So spezifisch der jeweilige Anlaß gewesen sein 

mag. Reflexionen über die Korporationen erschöpften sich niemals in Betrachtun­

gen über einzelne Berufsverbände, Im Gegenteil, ganz gleich um welche Vereini­

gungen es auch immer ging, die Abgeordneten kehnen Slets zu der für sie letztlich 

allein entscheidenden Frage zurück: der tendenziellen Verdr:ingung des Bürgers aus 

dem politischen, sOl'.ialen und ökonomischen Entscbeidungsprozeß, Die Korpora­

tionen waren für die Abgeordneten ein Mahnmal 3m Scheideweg zwischen einer 

ständisch orientierten und einer individualistisch ausgerichteten Gesellschaft, In 

jeder Diskussion über die Existenzberechtigung von Korporationen aktualisierte 

sich daher sowohl die Kri1ik an einer zwar zerfallenden, aber nach wie vor präsenten 

sozialen Ordnung, als auch die Hoffnung auf eine noch lange nicht verwirklichte 

neue Gesellscnaft. 

Anfang Mai [791, also nur wenige Wochen vor der Verabschiedung der Loi le 

Chapelier, stand die Korporationsfrage erneut zur Dcbat(e, Der Anlaß halte freilich 

wiedclLlm scheinbar nicht d~s Geringste d~mit zu tun. Am 9' Mai brachte le 
Chapelier einen Enrwurf für eine gesetzliche Regelung des Petitionsrechts ein ."O Die 

Begründung läßt den Zusammenhang mit der Diskussion über die Korporationen 

sofort erkennen, Le Chapelier bezweifele genausowenig wie irgendein anderer 

Abgeordneter das elementare In(eresse des einzelnen. sieh jederzeit an das Parla ­

mCIH wenden zu können , Die Nationalversammlung hatte deshalb schon früher das 

Petitionsrecht als eines der wichtigsten Rechte des einzelnen bezeiehnet,4' Daran 

hielt auch der neue Entwurf fes!. Lc Ch~pclier ging es vielmehr lediglich darum, die 

sich seiner Meinung nach aus der Zuordnung dcs Petitionsrechts zwingend ergeben­

den Konsequenzen zu präzisieren,·' Konkret: Weil sich die Nation:llversammlung 

J5 So vOr allem Bouv'rr·A,Wl. Hi"oJro, J, >, 0 _. 70' L 
}6 Vgl. !r~i lich Bouvlcr·A,~m , a. ' . 0 _ 
l7 )n der Sll:2.ung vom 16.Fcbru.u 1791, Archive s 1):-.rlcmenttl:H"t:!:, .1.2.0.~ 't19_ 

JS In ,elnen cmlrucndeo ßl'nncrkuo!;cn ,'om I S' Fehru" '79' , A,ch,,' ~s !'"Ienlenr",,",,,, J,'. 0., 199, 
)9 ArchIV" !'a,lcmenliIJ,es, • . •. 0 ., 6' 5' 
40 A.-ch,ves !'.rlemenr.,,"s, kTl' ";"e. '1 (1886) 678. 
~r 1m D,'k'CI vom l i,Dezember 178,-
4' Arch,v", !' .. lcmcnuJrts . a, a. 0 .. 679. 
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eindeutig für das Petitionsrecht als Individualrecht ausgesprochen h:lIte, sollte sie 

auch auf einer strikt individuellen Ausübung bestehen, damit aber den VOn den 
verschiedenen Verbänden und Vereinigungen immer wieder geltendgemachten An­

spruch auf ein eigenes Petitionsrecht ein und für allemal ablehnen. Jede andere 

Entscheidung könnte nur dazu führen, die individuellen Interessen zugunsten 
korporativer Belange zu verdrängen. $0 wichtig Vereinigungen und Verbände für 

die individuelle Meinungsbildung auch wären, so wenig dürften sie den ein~elnen 

substituieren. Gerade deshalb wäre ein "kollektives- Petitionsrecht inakzeptabel. 
Sich damit abwfinden, hieße die aus souveränen Individuen beHehenden und für 

diese handelnden Vereinigungen und Verbände in intermediäre, den einLeinen 

übergeordneten Gewalten umzuwandeln. 
An Widerspruch fehlte es nicht. Der Bischof von Blois zählte genauso zu den 

Kritikern wie Phion und Robespierre . • Plus un homme est faible et malheureux«, 
meinte Robespierre, . plus il a de besoins, plus les prieres lui som necessaires.«") 

Wenn jedoch die Schwachen wirklich geschützt werden sollten, dann müßte es in 
ihrem Interesse ein kollektives Petitionsrecht geben. Die Kritik blieb freilich ohne 
Folgen. Alle Versuche, die Entscheidung wenigstens LU vertagen, scheiterten.+! Die 
Mehrheit der Abgeordneten teilte Le Chapeliers Meinung: Jede KonLession an ein 
kollektives Petitionsrecht kam aus ihrer Sicht einem Rückfall in unannehmbare 
korporative Strukturen gleich. 
Was dann, am ,{.Juni '79', geschah, W3r nur folgerichtig. Le Chapelier ergriff im 
Namen des Verfassungsausschusses das WoIT" und begann seine Ausführungen mit 
einem Hinweis 3uf die sich häufenden Verstöße gegen das sich aus den Grundsätzen 
der Verfassung ergebende Korporationsverbot. Vor allem die Handwerkerver­
sammlungen hätten sich zunehmend zu festen, miteinander verbundenen und ganz 

Frankreich einbeziehenden Organisationen entwickelt. Sie verfolgten offensichtlich 
das Ziel, die einzelnen Arbeiter daran zu hindern, ihre Arbeitsbedingungen selbst 
auszumachen, versuchten also, die Arbeiter zu zwingen , sich an die in den jeweili­
gen Versammlungen beschlossenen, in Verhandlungen mit den Meistern verbindlich 
festzuschreibenden Beschäftigungsbedingungen zu halten . Zwar müsse es allen 
Bürgern erlaubt sein , sich zu versammeln. Dennoch ginge es nicht an, Versammlun­
gen für zulässig anzusehen, die nur aus Bürgern bestünden , die einem bestimmten 

Beruf angehörten und im Namen angeblich gemeinsamer Tnteressen eInberufen 
würden. 
Daran schließen sich jene berühmt gewordenen, eingangs zitierten Bemerkungen, 
die an das Ende aller Korporationen ebenso erinnern wie an den unbedingten 
Vorrang der individuellen [meressen. Le Chapelicr verläßt damit den Kontext der 

konkret von ihm angesprochenen Vorfälle und begibt sich auf die Ebene der von der 
Nationalversammlung immer wieder in den Mittelpunkt aUer Debatten gestellten 
konstitutiven Grundsätz.e einer individualistischen Gesellschaft: Sie kann nur auf 
der Grundlage einer Regelung funktionieren, die direkt an die individuellen Erwar­
tungen knüpft, sie aufnimmt und in vom einzelnen akzeptierte. verbindliche Verhal­
tensregeln umsetz!. Deshalb erklärt Le Chapelier die zwischen den jeweils konkret 
betroffenen einzelnen frei ausgehandelte Vereinbarung zum einzig legitimen Regc­
lungsinstrumem und aUS dem gleichen Grund sicht er in der Unterstüczung kranker 
und hilfsbedürftiger einzelner eine primär der Nation obliegende Aufgabe. 46 Der 

ü ArchIVes Parlemcm.ures, a . • . 0 ., 68 S. 
« A rch,v<S Parl,mentancs, • . • . 0 ., 68 s. 
H Arch,ves !',.leme" ... re5, Ihe ,ene, '7 (.886) >10. 

46 Arch,yes J>.rlcment'll,r<, >. a. O . 
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einzelne soll weder bei der Entscheidung über die Verwertung seiner FJ:higkeilen 

noch bei der Inanspruchnahme lebensnotwendiger Hilfe in Abhängigkeiten ver­
strickt werden, die nur den forrschreirendcn Verlust seiner Einflußmöglichkeilen 
zur Folge haben könnten. Mehr denn je erscheinen daher intermediäre Gewalten als 
das Gegensriick zu der VOn der Nationalversammlung geforderten und von der 
Erklärung der Menschen- und Burgerrec1uc s;lIlktionierten Unmitrelbarkeit der 
Meinungsbildung. Nichts anderes besagr der SalZ, daß es nur noch die Interessen 
des einzelnen und die der Allgemeinheit gebe. Nur der gegen die Gefahr einer 
Verfälschung der eigenen Wahrnehmung sozialer und ökonomischer Vorgange 
durch den Einfluß partikulärer, korporativ vermiuclter Interessen gefeite einzelne 
kann seine Meinung in den gesellschaftlichen und polirischen Diskursen einbringen 

und so das Allgemeininteresse mitddinicren . 
Le Chapelier gibt sich deshalb nicht mit einer abstrakten Kritik zufrieden. Er 
verlangt gezielte Gegenmaßnahmen und legt enrsprechende Vorschläge vor. Sie 
bestiüigen das Korporationsverbot und sichern es zugleich durch eine Reihe von 
Sanktionen ab. So werden zun~chst alle organis'Horischen Vorkehrungen untersagt, 
die Versammlungen der Angehörigen eines bestimmten Berufes gleichsam perperu­
ieren und damit in einen Verband überführen. Mit der gleichen Rigorosität werden 

dann alle Absprachen für nichtig erklärt, die ein gemeinsames Vorgehen bei der 

Verwenung der Produktionsmittel oder der Arbeitskraft vorsehen . Ob eine einheit­
liche Regelung durchgesetZ( oder die Verwertung kollektiv verweigert werden soll. 
spielt insofern keine Rolle. Beides ist gleichermaßen unzulässig. Beschäftigungsver­
bote für alle. die sich an den umcrsagten ßerufsvcreinigungcn beteiligen sowie 

Geldbußen und Gefängnisstrafen für jeden, der etwa durch Drohungen die indivi­

duelle Entscheidungsfreiheit gefährdet. sollten schließlich dem Korporationsverbot 
den nötigen Nachdruck verleihen. Le Chapdier sprach sich damit offen auch und 

gerade für eine Kriminalisierung sämtlicher Besrrebungen aus, die Venrags- und 
Gewerbefreiheit mit Hilfe von Berufsvereinigungen zu unterlaufen. Wer mit kollek­

tiven Maßnahmen in den individuellen Entscheidungsprozeß eingreift, verstößt 
eben nicht mehr .nur« gegen die elementarsten Verfassungsprinzipien, sondern 

muß als "penurbateur du repos public« verfolgt und bestraft werden. Ebenso 
folgerichtig erscheint es dann, alle die Ausübung der Gewerbefreiheit behindernden 
Ansammlungen von Arbeitern als »atcroupements feditieuxu zu disqualifizieren, 

kurzum als kriminellen Aufruhr ausz.ugeben . 
Diskutiert wurde kaum. Die wenigen Abgeordneten, die sich zu WOrt meldeten, 
hatten weder gegen elie Ziele des Enrwurfs noch gegen dessen Bestimmungen erwas 

einzuwenden. Ihnen ging es vor allem darum, einzelne Fonnulierungcn auf mögli­

che Widersprüche mit anderen Regelungen. besonders dem Dekret über die Ver­
sammlungsfrc.iheit zu überprüfen und die ihrer Meinung nach zu restriktiven 

Bestimmungen über den Anwendungsbereich des Gesetzes weiter zu fassen . Le 
Chapelier erklärte daraufhin, die vorgeschlagenen Bestimmungen wären auf alle 

Berufsverbände anwendbar, auf den konkret ausgeubten Beruf käme es deshalb 

nicht weiter anY Die Absrlmmung fand noch 3m gleichen Tag statt. Der Entwurf 
wurde unverändert iibemommen, lind zwar einstimmig. Etwas über zweiundzwan­
zig Monate nach jener, von Le Chapclier geleiteten Sitzung. in der die Nationalver­
sammlung zum ersten Mal die Unvereinbarkeit intennediärcr Gewa!ten mit einer 
der Souveränität des einzelnen verpflichteten Gesellschaft proklamierte, bekräftigte 

47 Arclllvts P,rlemenulrc5, ,.,,0., t 11. Die N'llon,lvc".mmlung hOl c~ allerdin!;, kurz darouf, .Im 
10, Juli 1791, iur notwendig geh.,hen, ,'Ine :.hnlicht Regelung rur den Bcr~lch der Landwlrtsch,ft w 
treffen. Arch'''<5 P3rJem'nu ..... I"rc s':"e, .s (,&87) 449fL. 4161, 
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sie mit diesem auf Antrag Lc Chapeliers zustandegekommenen Geset~ die absolute 
Priorität individueller Entscheidungen genauso wie die strikte Weigerung, intenne­
diäre Intcressen anzuerkennen und in welcher form auch immer hinzunehmen. 

3· 
Die lange Vorgeschichte läßt deutlich erkennen; die Loi le Chapelier war keines 

jener Gesetze, die gleichsam aus der Stimmung des Augenblicks entstehen und 
deshalb bestenfalls den Anspruch erheben können, momentane, in ihrer Bedeutung 
daher höchst beschränkte Reaktionen zu illustrieren.<! Daran ändern auch die im 

Bericht Le Chape!iers ebenso wie in der anschließenden Diskussion vorkommenden 
Hinweise auf den zunehmenden Widerstand, vor allem der Arbeiter, gcgen das 

Korporationsverbot nichts. Schaut man genauer hin, dann <:eigt sich sehr bald: Von 

einer auch nur im entferntesten alarmierenden Siwarion konnte zumindest im erslen 
Halbjah.r 1791 keine Rede sein .<9 Die ökonomische Lage war noch rebtiv stabil. 
Größere Protest:lktionen sind allein schon deshalb nicht zu verzeichnen. Zudem, 
wo es tatsächlich zu nennen$wenen Arbeitsniederlegungen kam, hauen sie nichts 
mit der Korporationsdiskussion zu tun. Sie hingen vielmehr mit der Erwartung der 
Arbeiter zusammen, nun endlich auch von der günStigen wirtschafclichen Entwick­
lung zu profitieren und nicht ständig auf dic im Februar 1791 von der Nationalver­
sammlung beschlossene Senkung der Verbrauchssteuero verwiesen zu werden. 
Gewiß, die von Le Chapelier in seinem Bericht zitierte Pariser Stadtverwaltung 
hatte in ihrem an die Nationalversammlung gerichteten und in der Forderung nach 
einer das Korporationsverbot konkretisierenden geset61ichen Regelung gipfelnden 

Bericht mir Hinweisen auf gewaltsame Auseinanderset:tungen nicht gerade gespart, 
präzise Angaben aber vermieden ) " Das Schreiben liest sich aber weit eher wie eine 
jener zeitlosen Ansammlungen rhetorischer Sentenzen, die zumeist mit Bemerkun­

gen über die immer weiler um sich greifende Gewalttätigkeit beginnen, mit Hinwei­
sen auf die zunehmende Angst der Bevölkerung und die Flucht wohlhabender 
Bürger in andere ruhigere Gegenden forr(ahren, um dann der ernsten Sorge über die 

weilere Entwicklung Ausdruck zu geben und mit einem Appell an den GesetLgeber 
zu schließen, möglichst sofort "Zu intervenieren . Die Eingabe der MeisterP bietet 
ebenfalls keine Anhaltspunkte fü r sich ständig verschärfende Konflikte. Mehr als die 
Feststellung, sie, die Meister, seien, genauso wie alle übrigen Bürger, das Opfer einer 
Aufruhr der Arbeiter, die ihre einseitigen Vorstellungen und Interessen durchzuset­
zen suchten, enthält die Eingabe nicht. 
Aber auch die Ende Mai 1791 , nur wenige Tage also vor dem Beginn der DebaLle 
über den Antrag von Le Chapclier, eingereichte Perition der Gesellen!' läßt nicht 
auf weitreichende Auseinandersetzungen schließen, oder gar auf den Willen, den 
Konflikt zu eskalieren. Sie offenbart im Gegenteil eine tiefe Unsicherheit, ja 

Ratlosigkeit. Die Gesellen erinnern zunächst an die von der Nationalversammlung 
verkündete Abschaffung aller Privilegien, fragen dann, :ihnlieh wie die HO Arbeiter 
von Ste. Gencvieve in ihrem an Marat gerichteten, am Tl.Juni 1791 im Ami du 

48 Vgl.lreilich MJnm. u" ",<O<·latIO", ouvr;crcs lU XVII" .. eck ('70<)-'791) (1900) "0 fr. und dcmg<gen­
üb« Sor~au, Annales I .. "onqu<s dc h R","olulLon Iran,",,,c S (19)1) jOo(f., BouvICr-AI.m, Histo"., 
a. ,.0., 70S . 

. 19 Onu m,b. Sorc,u, AnmJc, hlSlonquos d~ I, Revolution ("",:li" 8 ('?)I) ) 0 1: Dolihns/ DdlOvc, 
His lOJr(' 1,}3. 

So D>.2.u ßuch~z/Roux, Hi"olfc par)<mm':ur" cl,· h Rt.·oluoon fran,."<.Joum:>l d .. Asscmbl." N,tlOn.· 
I., depuls 1789Iu,qu'cn 18'5 10 (18).4) 106. 

S' Abgcdruckl bel Marltn, ASSOC IlHons 2) ,I. 
I> Abgc<lrurk. bel J.ures. His(o",,· sonal;,,< Je h Revolu(on f,.n~1'SC , (190') 6191. 
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Peuple publizierten Brief, nach dem Nutzen, den diese Entscheidung für sie gehabt 
hat und lassen sich schließlich auf eine überaus juristisch anmutende Argumentation 
ein: Sie geben zw~r einerseits :zu erkennen, daß sie durchaus für das Korporations­
verbot sind, meinen aber andererseits, die von ihnen gebildete Koalition könne gar 
nicht darunter fallen . Ihre Zusammenarbeit beruhe auf der freien Entscheidung aller 

Beteiligten, trage mit anderen Worten genau dem Prinzip Rechnung, dem die 
Nationalversammlung den Vorrang eingeräumt habe und verfolge im übrigen nur 
das Ziel einer gegenseitigen Hilfeleistung. 
Kurzum, Belege, die es rechtfenigen könnten, die loi le Chapelier als eine schnell 
improvisierte, eigens auf die Bekämpfung sich hlufender, von den Arbeitern 
ausgelöster Unruhen abgestellte Maßnahme auswgeben, finden sich, allen gegentei­

ligen Behauptungen 'lurn Trotz, nicht. Für die Nationalversammlung stand ehen 
nicht die Reaktion auf wie immer bewertete Einzelereignisse auf dcm Spiel. Den 
Abgeordneten ging es vielmehr ~uvörderst darum, die für sie einzig akzeptablen 
Gestaltungsprinzipien gesellschaftlicher Ordnung einmal mehr klarzustellen und 

zugleich jeden Zweifel am Gehungsanspruch dieser Grundsätze auszuschließen. 
Gcnau dieser Wunsch drückt sich auch im Abstimmungsergebnis aus. So sehr die 

Meinungen auseinandergingen, ;a aufeinander prallten, sobald Einzelaspekte der 
politischen und ökonomischen Entwicklung diskutiert wurden, so schnell war der 
Konsens wiederhergestellt, sobald die Grundbedingungen einer individualistischen 
Gesellschaft zur Debatte standen. Das Schweigen Robespierres überrascht deshalb 
genausowenig wie die einstimmige Verabschiedung des Gesetzes)) Im Gegenteil, 
Verwunderung wäre nur bei einem anderen Diskussions- und Abscimmungsverlauf 

angebracht. 
Politisch haue Rousseau das Argumentationsfeld bereits abgesteckt . I< Eine ein­
wandfreie, den Willen aller einzelnen wirklich widerspiegelnde »volonce generale« 
und die Tolerierung intermediärer Gewalten schließen sich in seinen Augen gegen­

seitig aus. Solange intermediäre Gruppierungen hingenommen würden. könnte 
weder der einzelne seine Meinung frei und ungehindert bilden, noch hätten die 
Individuen eine Chance, ihren Emscheidungsprozeß gemeinsam in die »volonte 
generale« umzusetzen. 

Keiner der Abgeordneten und erst recht nicht Robespierre hat diese Feststellung 
jemals angezweifelt. Die unterschiedliche Reaktion auf den Vorstoß Lc Ch;!peliers 
zum Petitionsrecht ist kein Gegenargument. Robespierre" und Marat S6 mögen zwar 
vehement widersprochen haben . Sie wollten aber mit ihrer Kritik nicht den Konsens 
über die Unvereinbarkeit intermediärer Gewalten mit der auch von ihnen akzeptier­
ten und energisch angestrebten individualistischen Gesellschaft aufkündigen. Beiden 

ging es vielmehr darum , in Kenntnis dieser Übereinstimmung die Bedingungen 
anzusprechen, uncer denen es wirklich gelingen könnte, die individuelle Meinungs­

bildung sicherzustellen und damit zugleich der Souveränität der Individuen tmein­
geschränkt zur Geltung zu verhelfen. Beider Intervention war daher kein abstraktes 

Plädoyer zugunsten eines allen Vereinigungen unterschiedslos zuzugestehenden 
kollektiven Petitionsrechts, sondern eine gezielt auf die politischen Assoziationen 

zugemünzte Forderung. Dahinter stand die besonders von Marat J7 hervorgehobene 
edukative Funktion der politischen Clubs, genauer, die ihnen zugedachte Aufgabe, 

SJ Vgl. freilich J.u,.es, His<Olr, ,oc'alislC 1 •• n. 0., 610 f. 
14 Du cOntr>< ,oe,.1 ou PnnClp" du dron polillque (Ausgabe G.mlcr 1960) 14) f., 146. '10. 
B Archl\'<> P~rlem.ntalres. lere sem, '1 (,886) 684. 691, 691. 
16 Am, du Peuplc '"Dm ". M:11 '791. 
S7 Am, du Pcuple vom i. M,rz '79'. 
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jedem ihrer Mitglieder die Chance %u geben, sich über die Teilnahme an den 
internen Debanen selbst eine dann auch öffentlich zu vertretende Meinung zu 

bilden . Die politischen Vereinigungen wurden, anders ausgedrückt, von beiden als 
Brücke verstanden, die den Übergang aus einer autoritären in eine vom freien 
Diskurs aller einzelnen geprägten GeseUschaft ennöglichen sollte. Eben diese 

ebenso spezifische wie einmalige Funktion der politischen Vereinigungen rechtfer­
tigte es in den Augen beider, sie nicht wie die übrigen Assoziationen zu behandeln, 
ihnen also doch ein auf der von ihren Mitgliedern gestalteten, mithin deren 

Ansichten ausdrückenden Diskussion beruhendes Petitionsrecht zuzubilligen. 

Ökonomisch harte Turgot den A rgumemationsverlauf vorgezeichnet. In der Präam­
bel zum Edikt von 1774 waren die Gründe für eine uneingeschränkte Vertrags- und 

Gewerbefreiheit formuliert, im Edikt vom Januar 1776 die wiehtigsre Konsequenz 

gez.ogen worden: die Abschaffung aller Zünfte. li Genaugenommen nahm daher die 
Nationalversammlung die Debatre dort wieder auf, wo sie durch die Abdankung 
Turgors und die Rückkehr Neckers untcrbrochen worden war. l9 Kein Wunder, 
wenn deshalb d' Allarde in den einleirenden Bemerkungen zu seinen Gesetzesvor­

schlägen vom 1 S. Februar 1791 ausdrücklich an den "Minister-Philosophen« erin­
nert und ebenso explizit dessen Überlegungen aufgreifc.6

' In Wirklichkeit bekräftigt 
er damit keineswegs nur die ökonomischen Maximen der Physiokraren. Seine 
Ausführungen lesen sich vielmehr über weite Strecken wie eine Wiedergabe der 

Reflexionen Adam Smiths.6 ' Gemeinsam ist allen die Überzeugung, daß es zuvör­
derst, um d' Allardes Formulierungen aufzugreifen, darauf ankomme, die .Iiberte 
generale . an die Stelle einer »multitude de peti[s privilegcs cxclusifs qui se croisent e[ 

multiplient sans cesse Ics contestations et les proct!s, et qui entTainent une stagnarion 
eonsiderahle des capitaux«6" aber auch jener Vielzahl von . droits destfUcteurs de 

route industrie, aussi inconsequents que ryranniques" zu setzen. Nur dann, so 
meinen sie, könne das Eigentum seine Doppelfunhion voll entfalten, einerseits die 
bestmögliche Verwirklichung der individuellen Interessen g3rantieren und anderer­
seits die ökonomische Prosperität sowie die moralische Stabilität der Gesellscnafr 
sicherstellen. Der citoyen-proprieraire ist, wie die Nationalversammlung nur wenig 
später, in der Debatte vom 1 I. August 179103, erneut bestätigen sollte, weit mehr als 
nur Motor der ökonomischen Entwicklung. Sein Eigentum ist in Wirklichkejt das 
Fundament jener Kombination von stets präsentem persönlichem Inleresse und 
konstant gewährleisterer Unabhängigkeit, die ersr die Fähigkeit vennitce!t, nicht nur 
die eigenen Belange, sondern auch und gerade das Allgemeininteresse korrekt 
beurreilen zu können. 
Was sich bei Turgot schon :mdeuter, stehe für Adam Smith genauso wie für 
d'A1larde außer Zweifel: Vom Eigentum kann und darf keineswegs nur dann die 
Rede sein, wenn etwa der einzelne über Grundeigentum verfügt. ~The property 
which every man has in his own labour. ist vielmehr in den Wonen Adam Smiths 
»the original foundation of alt other Property«.6. Ähnlich drückt es d' AlJarde aus: 

S8 CEuvrM. hr'g. I/on F.. D~tf~ und H. Ouss~rd, 1 (1844) !odf. 
S9 So g<lthen. I:.ß[ s[eh In der Ta. Ic,L",:lIen, d,ß die Revolullon noch "or ihrem Beg,"n schon >;u eire) 

Vieneln vollzogen w,r. Furet, Penser I:>. Re\,olullon Ir.>n'i"sc (J9Sj) '8$; vgl. .uch Toc<j\l""ille, CEUlirC$ 
comple«s 11 : L' An.,en Rcg,mc 1 (, 9\') ,68 ff., '78 fr. 

60 Arehl\'es parl.menu"", ler<: ,<'"e, 1}(l886) 199. 
6, 111. We~hh 01 N~!!On< 1 (Ausgab. J. M. Den( & Sons, NeudruCK 1960) '07 Ir. 
6. A"h,ycs ".dem.nu,,(s, ._1.0_, 101. ( . Viel 7.,.).,1 .. klu"yer kkmcr Vorrechlc, die s,ch ub.rschne,den 

und uncnrwcg. StrclI'gkellcn und Prozesse ycrv,c1(,chcn sOWIe Zu ~'ncr bct",dn)ichen S"cn.t1on der 
K.p".lim lühren .• )_ 

6) An:h,,'" P,r1.ment"-'r~s, lore sene. '9 (,888) }Ioff. 
64 We"hh 01 N,uons , .•. 0 .• 110 . 
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168 »La faculte de travailler est un des premiers droits de I'homme. Ce droit est sa 
propriete . .. ~ . 6j Für Adam Smith66 ist daher genauso wie für d' Allard(6

) die 

Arbeitskraft .(he most sacred ;tnd invoilablc. Eigenrumsform, ~ Ja premiere pro­
priete la plus S3Cn!e, la plus impre5criptible~. In dem Augenblick aber, in dem die 
Arbeitskraft jedem anderen Eigenrumsgegenstand gleichgestellt wird, verändert sich 
auch die Marktstruktur. Die Unterschiede in der Eigentumsform können sich auf 
die ZutrittSbedingungen nicht mehr auswirken.6s Wo andere Vennögensobjekte 
nichr vorlnnden sind, muß es genügen, die Arbeitskraft einzubringen: ~ 111e patri­
mony of a poor man lies in the strength and dexterity of his hands .. . ~~ 

D'Allardc wußte jedoch ebensogm wie die übrigen Abgeordneten , daß der zIJm 
Eigentümer erklärte Arbeiter nicht ohne weiteres ~IJf eine Stufe mit allen anderen 
Eigentümem gesrellt werden konnte. Die Verfügung über die Arbeitskraft mag die 
Grundform allen Eigentums sein, sie verleiht trotzdem dem Arbeiter nicht das 
Gewicht und den Einlluß, den die übrigen, nicht ausschließlich auf die Verw~nu!1g 
ihrer Arbeitskraft angewiesenen Marktteilnehmer für sich in Anspnlch nehmen 
können . Schon zu Turgots Zeiten hatte erwa Condorcet jeden Verdacht scharf 
zurückgewiesen, die Konsequenzen der unterschiedlichen materiellen Lage würden 
verniedlicht oder gar verkannt . »Vous dites«, schrieb cr an die Adresse der Kritiker 
Turgots, »quc nous sommes tentes de regarder !es fiches comme des etres d'une 
nature differente, que leur grandeur est une magie qui nous en impose ... . Nous 

sen tons que si leur argem leur donne la facilitc d'acheter des jouissanccs dont nous 
sommes prives, il oe leur donne aucIJn droil d'obtenir sur nous des distinctions 01.1 

des preferences ...• 7G
• 

Weder Condorcet noch d' Allarde sahen freilich das Korrektiv in staatlichen, auf den 
Ausgleich dcr Eigentumsumerschiede abzielenden Eingriffen . Nicht umsonst nennt 

die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 das Eigentum 
an zweiter Stelle, gleich nach der Freiheit, bei der Aufzählung der ~natür1ichen . und 
.. unveräußerlichen« Menschenrechte. Die Emanzipation des einzelnen ist eben nicht 

eine Befreiung vom Eigentum, sondern im Gegentcil nur als Befreiung des Eigen­
tums denkbar und realisierbar. Der A IJsgleich läßt sich unter dIesen Umständen 
lediglich auf dem Weg über die Aufhebung sämuieher, die politische und ökonomi­

sche Betätigung des einzelnen einschränkenden legislativen und administrativen 

Hindernisse schaffcn. Wo alle Bürger über die gleichen Rechte verfügen, ist die von 
den Bürgern gemeinsam formulierte .. volon((~ generale« das jederzeit aktivierbare 
politische Gegengewicht gcgen jeden Versuch, politische Privilegien und d~mit 
einseitige Herrschaft zu restituieren . Wo zud~m die freie Vcrwenung der ArbeitS­
kraft den Arbeiter l'um ciLOycn-propric!~ire, ja mehr noch , zum clcoyen-aClion­

naire, um einen Ausdruck von Sieycs zu benutzen 7" macht, erscheint die konse­
quente Verfolgung der eigenen Interessen am Markt, gestüt?f und abgesichert durch 

die politische Souveränität, als das einzig akzeptable Mittel. um über eine sich 

6S Arch,,'cs ParJem<nI ~""S, a. a. 0 ., '99. 
66 We,l,h of N'lIons, '.~. 0 ., 110. 

67 Arch,ve< p.rlcmmlOlces, '.,. O. 
6S Zur VerbIndung von Gewerbefreiheit und .cntfrs>dl"r Arbeitskraft. "gl. Insb. Slcmdl. In Wege zur 

Arbelt!lgesduchlc (1984) 29/1 .. m Co.ng (Hr<g.), Handbuch der Quell.n und J..ller:ttur dcr neuc-r"n 
europäischen Pnv.treclnsgoschlchle Bd. 111 } (1986) } Sl7 fl. 

69 A. SmJlh. We.lth of N.llon5, •.•. 0., 1,0. 

70 LCllrc d'un I.boureur de Picardie ;. M. Necker, a:uV(~s 1" 16 (,·Sie sagen, d.,Jl wIr \'er$uchl SInd, die 
ReIchen als ,ndengeartele Westfl anwsehen, daß ihre Große emen Zauber ,usüb" dem Wir erliegen .. . 
Wir meInen. d.ß ihr Geld ihnen ZWlr die Möglichkeit gibl , In d.n ß,,"1. von Genußen zu kommen, die 
unS vorenfhohen ,md, ihnen ,bcr kein R~chl <m,"uml . Untenchlede oder Vorzüge auf unse« KOSlen zu 
crhallen ...• ). 

7' Oa.>.u Ros:uwallon. In furel/Ozouf. Dictionnaire, , ., .0 .,8,61.; Brcdin. Siey.:-s ••. • . 0 ., '5711. 
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ständig verbessernde materielle Situation die Diskrepanz der Vermögensverhälcnisse 

fortschreitend zu beheben. 
Für d'Allarde stand aber ebenso wie für die übrigen Abgeordneten fest: Die 

Verwertung der Arbeitskraft kann die ihr zuged2c1ue Funktion nur erfüllen, wenn 

der einzelne selbst die Bedingungen zu bestimmen vermag, unter denen sie einge­

setzt werden soll. Die Venragsfreiheit ist daher das gleichsam »n3!ürliche« Korrelat 

der Eigentumsfreiheit. Erst über die Vercragsfreiheit gewinnt der einzelne jenes Maß 

an Selbständigkeit, dessen er bedarf, um jedes Eigentum, also auch und gerade die 

Arbeitskraft, in einer seinen Interessen entsprechenden Weise nutzen zu können. 

Eben deshalb beläßt es beispielsweise die Verfassung vom .24.Juni '793 nicht bei der 

Bekräftigung des Eigentumsrechts, sondern hebt gen3uso das Recht jedes einzelnen 

hervor, über seine Arbeitskraft zu verfügen, mach! aber auch deutlich: »La loi nc 

reconnalt point de domeslicite; il ne peut exister qu'un engagement des soins Ct de 
reconnaissanee entre I'homme qui travaille et cdui qut l'emploie.,,7 1 Der okrroyiene 

Status weicht so der frei vereinbarten kontraktucllen Beziehung. Konsequenter­

weise wird sich deshalb einige Jahre später der Code ci viI gar nicht lange beim 

Arbeitsverhältnis aufhalten. Weil es nur eines unter vielen Verrragsvcrhältnisscn ist, 

bleibt es bei dem aueh ansonSTen geltenden Grundsatz: Die Entscheidung über 

Abschluß, Inhalt und Auflösung liegt bei den Beteiligten. Der Gesetzgeber kann, ja 
darf nicht mehr tun, als dies zu unterstreichen.7} 

Die Emscheidung für einen dem ciloyel1-proprietaire völlig überlassenen und von 
seinen frei gestalteten Verträgen beherrschten Markt schließt die Absage an jeden 

Versuch ein, wem auch immer das Recht einzuräumen, steuernd in das Verhalten 

des einzelnen einzugreifen. Weder geht es an, ihm vorzuschreiben, wann er gleich­

sam den Markt betreten darf, noch kann es gestattet sein, die individuelle Aklivität 

in den Rahmen einer verbindlichen Überwachung 1.U zwängen. Mit der Vorherr­

schaft einer sich in der VertragsIreiheit ständig von neuem aktualisierenden Eigen­

tumsfreiheit endet daher die Regelungsbefugnis der Korporationen ebenso wie der 

Geltungsanspruch der zahlreichen dirigistischen Vorgaben. - .. . la surveillance de la 

loi doit commencer la OU cesse celle du citoyen« stellte deshalb d' Allarde fese< und 

fügte hinzu, nichts garantiere eine bessere Überwachung als die Konkurrenz., sie 

allein »eleve, perfectionne las talents, qu'unc police despocique decourage er fle­
tnt.. 

Wenn mithin d'AJlarde in einer am 17.September 179l vor der N3tion3lversamm­
lung gehaltenen Rede erklärte: ..... oe doutez pas que lcs principes quc vous avez 

poses, et qui se propageront comme la lumiere, n'cclairent IOUS les peuples sur leurs 

vrais imerets .• 71 , dann waren damit in Wirklichkeit keine nach 1789, etwa in den 

politischen Clubs oder der Nationalversammlung entwickelten Prinzipien gemeint, 
sondern die bereits von Turgor formulierten Grundsätze. Der eigenrlich entschei­

dende Beitrag der Nationalversammlung lag anderswo: in der konsequenlen Ver-

7: An.) Nr. ,8 ( .. Das Gae,>; kennt kein Gesonde; 7.""sch,·n d~m)tnlgcn, dcr "beitel und demJenIgen, der 
ihn besehäiugt, kann es nur eine VerpfliclHtlog gebt", Dienst<" "u ubnngcn und di es. 7.U endohnm.") 

7l Da>.u Ti.s, ." ,n Le Code "vil- L,vr. du cent,nll" ) (19"4) 7' fL; SimII" tn z..cher/Simll,,/Küblerl 
HoptITcubncr, Ve.rcchrlirhun!; von Wiru,haft. Arben und soz,.ler Solida""1 ()98~) 74 rr. Mit Rtcht 
meint d,,,h.Jb Fure,. L, Revolution (1988) SB, on Furct/07.Ou( Oie"onn."" .•.•. 0 .. 1)2. ,n deI Nacht 
d l ... ~. Aug ... " '7S, h.lIen s,ch die Abgrordneten VOr .lllern tur _une nouvelle <OClCI'; )uM,hque. 
tnlschu .. -dtn, dcrt'n WIChl!gSlt~ Merkmal der BCbJnn ,ener Zjvil~es(,ll.gebung sc~~ 1olOu.a.urlnt l'UnlVL.sa­

I;,< de I. 101 ci"", " 'phrr<, de b so<u' tt., $0 dill e, elGcntlich nur noch NUallcen ZWISchen den 
.d,scuSSlons de la Conventlon ct ctlles du Consul.t sur le (Ulllr Code "vii. gabe. 

74 Arei",,<> r.rlemmt:uri"', Je,e ,ene, ~} (I S86) 100_ 

15 Arch,,'t .< P"lemenL"res. I',e sene, JO (I g8&) 739 ( • ... zweifeln Sie ",cht, d~ß die P"n~lpltn, dir <I< 
ge,('tzl haben und die SIch wie das Llch, vcrbm.en werden, ~lIe Völker \ibc, ihre WIrklichen Inleressen 
~u(kl:ircn werd<n ... ,j. 
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knüpfung des ökonomischen mit dem politischen Liberalismus. Die Freiheit des 
einzelnen endete nicht bei der Gewerbefreiheit. Das Recht, jederzeit und ungehin­
dert die den eigenen Vorstellungen und Interessen entsprechende wirtSchaftliche 
Tatigkeit ausüben zu können, wurde vielmehr umgekehrt als Appendix der Freiheit 
verstanden, über die eigene Entwicklung ebenso wie iiber die der Gesellschaft zu 
bestimmen. 
Genau diese Verknüpfung rechtfertigt nicht nur d' Allardes Feststellung: »La liberte 
ne connait enfin plus de limites! .. 76, sondern erklärt auch die einstimmige Billigung 
des Korporationsverbotes. Weil, anders ausgedrückt, die ökonomischen Maximen 
nicht selbständig präsenrien: und debattiert wurden, vielmehr durchweg im Gefolge 
der die polirische Emanzipation des Bürgers proklamierenden Prinzipien, konnee es 
etwa Robespierre gar niehr schwerfallen. sich jeder Bemerkung zu enthalten und 
den Gesetzesvorschlägen uneingeschränkt zuzustimmen. Der homo politicus ging 
für ihn wie für viele andere Abgeordnete dem homo oeconomicus vor. Der ouvrier 
war in seinen Augen genauso wie der maitre oder der commen;:ant vor allem anderen 
citoyen. So betrachtet, war eines mit Sicherheit unzulässig: die Reslriktion der 
Reflexion auf den ökonomischen Bereich. Auf die wirtschaftlichen Entscheidungs­
prozesse beschränkre Korrekturen hänen in den Augen Robespierres die marerielle 
Lage der Arbeiter möglicherweise durchaus verbessert, zugleich jedoch panikulären 
Interessen nur noch mehr Auftrieb verliehen und so dazu beigetragen, die politi­
schen Unterschiede weit eher zu perpelUieren als sie aufzuheben. Deshalb kam es 
ihm in erster Linie darauf an, die ökonomischen Veränderungen in den Konrext der 
politischen Modifikationen zu stellen, also die politischen Rechte der Bürger zur 
unverz..ichtbaren Grundlage aller Überlegungen über deren ökonomische Rechte zu 
erklären. Solange diese Reihenfolge respektiert wurde, gab es auch keinen Anlaß für 
Kontroversen. Im Gegenteil. die zuniichst von d' Allarde und dann von Le Chapclier 

aufgegriffenen und z.u Gesetzesmaximen erhobenen Prinz.ipien waren für Robe­
spierre ebenfalls die natürliche Ergänzung der prioritären poli(ischen Grundsätze.i? 
Das Korporationsverbol beugte der Entstehung sozialer Strukturen vor, die der 
gerade für den politischen Bereich unerläßlichen Aumnomie des ßürgers zuwider­
laufen; die Gewerbefreiheit sicherte und konsolidierte die Entfaltung des Eigen­
rums, stützte aber damit eine der zentralen Voraussetzungen für ebenso selbständige 
wie vernünftige ökonomische und politische Enrscheidungen des Bürgers ab. 
Bleibt der Widerspruch Marals; für nahezu jeden, der in der Lai le Chapelier nur 
den Verrat an den Revolutionsprinzipien sieht, der wohl eindrucksvollste Beweis 
für die Richtigkeit dieser These. Kein Zweifel, Marat hatte schon aus seiner 
Ablehnung der Vorschläge d'Aliardes keinen Hehl gemacht.7S Seine Argumente 
passen freilich kaum ins Konzept derjenigen, die sich auf ihn berufen. Um mit jenem 
immer wieder zitierten Artikel vom 12.Juni 1791 anzufangen: Marar registriert 
zunächst den Protest der Maurer von Ste. Gencvieve, beschränkt sich dann aller­
dings auf einige kUrLC Bemerkungen, die ebenso scharf wie die Arbeiter selbst, die 
von diesen monierte, durch einseitige Bereicherung und wachsende ökonomische 
Disparität gekennzeichnete wirtschaftliche Entwicklung verurteilen.l9 Von einer 
Auseinandersetzung mit der geplanten gesetzüchen Regelung bnn dagegen keine 

76 ArchIVes Parlcmenwres. o. a. O. 
77 Vgl. ,uch Waller, Maxunilian d. !tobesp,erre (Ne\Jlull,ge '989) m,b. IIdf. In der l-ordcrung nach 

einem unbcdinK'en Vorr:lf1g der polillsc.hen Enuchcldung"n drückt Sich lueh und g ..... de die Überl.eu­
gung lUS. daß ~tnc von der V<'rnunh geleite,< und auf die ErZiehung des Bürger< b~doch(C G~ell.ch,Jt 
nur ,uf diese WelSe ihr Ziel, die !'reihell aller . WirklICh erTetchen k."n; vgl. .,uch E.lisabtlh und Roben 
Badin,er. Condorcct (1988) 1 p. 

78 l' Anu du "rupie vom ,6. M .. '791. 
79 l·,ml du Pcuplc s. 
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Rede- sein. Et~ anders sieht der Kom!1lenrar im .. Ami du Peuple« vorn 18.Juni 
1791 aus. Marar spricht in der Tar das Korporationsverbot an. Schon die ersten 

Bemerkungen zeigen freilich, daß es ihm in Wirklichkeit um etwas ganz anderes 
geht. Was seine Kritik hervorruft, ist nicht das Verbot selbst. sondern die Absicht, 
die er dahinter vermutet: das Recht der Bürger einzuschränken, jhre Meinung 
äußern zu können. Er befürchtet ebenso wie bei der Ablehnung des kollektiven 

Petitionsrechts eine weitere Reduktion der Möglichkeiten einer gemeinsamen Mei­
nungsbildung und damit auch der Chance, gemeinsam auf die Nalionalversamm­
lung Einfluß nehmen zu können. Den Abgeordneten wirft er daher vor, nur eines 

wirklich gewolh zu haben: "isoler les citoyens, et les empecher de s'occuper en 
COmmun de la chose publique.,,8o Kurzum, das Korporationsverbot ist keineswegs 

der Gegenstand, sondern lediglich der Anlaß seines Protests. Für Marat sind die 
Korporationen nur der Vorwand, um die politischen Vereinigungen zu disziplinie­
ren, noch genauer: sie ihrer Doppelfunktion zu berauben, einerseits dem im 
Em:lI1zipationsprozcß befindlichen Bürger gegenüber eine eduk:uivc Aufgabe wahr­
zunehmen und andererseits den Entscheidungsablauf in der Nationalversammlung 
kontrollierend zu b~Jciten8'. Auch der zweite, ebenfalls im Mai J 79 J publiz.icrte 
Artikel gibt also letztlich nichts für die Behauptung her, Marat habe sich anders als 
die Nationalversammlung und in offenem Gegensatz zu Loi le Chapelier für 
Arbeiterkoalitionen ausgesprochen. 

Was er von ihnen, ja von Berufsvereinigungen überhaupt wirklich hielt, läßt sich 
dagegen durchaus seinen früheren, vor allem im Zusammenhang mit den Vorschlä­
gen d'Allardes gemachten Äußerungen entnehmen!', Sie geben wnächst so viel zu 
erkennen: Marat war ein genauso entschiedener Gegner aller intermediären Grup­

pen wie etwa Le Chapelier und d'AlIarde oder Robespiere, PellOn und Couthon, 
und zwar aus JUSt den Gründen, die auch die Nationalversammlung veranlaßt 

halten, eine eindeutig ablehnende Position einzunehmen. Die Entscheidungsfreiheit 
des einzelnen sowie sein Recht, die politische und sO:Liale Entwicklung zu bestim­
men, sollte unter keinen Umsrändcn gefahrdet werden . Anders aber als d' Allarde 

oder Robespierre war Marat bereit, im ökonomischen Bereich dirigistische, dic 
Souveränität des einzelnen unstreitig einschränkende Eingriffe hinzunehmen. Sein 
Hauptargument: Mit der Forderung nach Gewerbefreiheit venich!etcn die Abge­
ordneten auf jeglichen Kompetenznachweis. Die Folge: »Tous les ouvragcs de I'art 
doivenr promptement degencrer cn saveragc ... Chacun pourra s'hablir pour son 
compte saJlS ecre asujetti a faire preuve de capacite.«!) Ja, noch schlimmer: "A peine 
un apprcnti saura-t-il croquer quclque ouvrage, qu'il cherchera a faire valoir son 

induslne el qu'il ne songera plus qu'a s'ecablir ou a valeter pour trouver des 
pratiques ou des chalands«, -toUt trafic degenere en fripponerie".s4 Sowohl im 

Interesse der Gesellschaft als auch und gerade um der Arbeiter willen müsse es 
deshalb verbindliche, den Sachverstand garantierende sowie auf die einzelnen Berufe 
wgeschninene Zugangs- und Ausübungsbedingungen geben. Ohne eine solche 

80 L'Aml du Pcuplc R. 
S, D,ß Ml<" durdllus Grund 'LU solch,·n Btfürc.htungcn h~"c, zeIgt .,eh ",eht ,.uletz t ,ln manch.n, SIch 

lusdrueklich ~uf cli,> politISchen V"elnlgungen beZIehenden ZWISchenrufe wöhrcnd der Debatte üb .... die 
Lot le Ch3pdil"r. ArchIVes Pariemen'aJ'c" Ihc <inc. >7 (1887) 11>. 

8. L·Aml du Peuplt vom ,6. Mal '79'. 
SJ "SM",.lich. H.ndwerkserLeugnlsse mü"en at,bald TU Pfusch d,!;en .. ncr<n .,. Jeder WIrd auf eIgene 

Rechnung rme We,ksulC, ~rö((nen können, ohne verpnichtct :Cu sem, st.·lne FillIgkCl1 unter BeweiS zu 
stellen .• 

&4 .. K:1um, Jlß ein Lehrling W'Ißj W]t' man ['In W~rk enlwlrh. w1nJ tr versuchen, ~tm Gew~:rbe zu 
verwcr1('n und nur noch d.3r.Jn denkC"n , SIch nlC"dCf'zut.use'O odtr knechens~h um Auftr~~r: und Kunden 

zU werben. Jeder H:mdcl ",,,d '.uon ßetrug .• 

/7' 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1989-2-157 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:59:19. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1989-2-157


Regelung könne es weder gelingen, den Konsumenten wirksam z.u schützen, noch 
dem Arbei(er jenes Mindestmaß an Wissen zu vermitteln, das ihn erst dazu befähige, 
seine Belange, in den von ihm abgeschlossenen Verträgen wirklich wahrzunehmen . 
Die Abgeordneten häuen daher, statt alles in [-rage zu stellen, den Rat »des hommes 
instruits sur les choseH einholen müssen, "pOUf s':Iuacher a cOHiger uniquement les 
abus« . rür Marat ist es insofern nicht -a manifest encroachment upon the juSt 
liberry both of the workman and of those wllo miglH be disposed to employ him« BI, 
vorzuschreiben, unter welchen Umständen, wer welcher Tätigkeit n~chgehen darf. 
Erst recht kann aus seiner Sicht nicht davon die Rede sein, daß : »The affected 

anxiety of the law-giver lest they should employ an improper person is evidcntly as 
impcrtinem as it is oppressive. «86 Im Gegenteil, ein Gesetzgeber, der dies nicht tut, 
verfehlt in den Augen Marats eine seiner wicluigsten Aufgaben , 
Deudicher läßt sich die Meinungsdivergenz kaum ausdrücken: Während die Natio­
nalversammlung zu Turgot zurückkehrt, bleibt Marat bei Necker stehen. Politischer 
und ökonomischer Liberalismus fallen so auseinander ,B7 Dje Souveränität des 

einzelnen wird jenseits des polirischen Bercichs weitgehend den Einschriinkungen 
unterworfen, die schon im ansonsren strikt abgelehnten absolutistisch-feudalen 
System g~lten . Einmal mehr erweist sich aber: Marat verteidigt keineswegs das 
Recht der Arbeiter, frei zu koalieren, um ebenso frei die Bedingungen l.U bestim­
men, unrer denen sie bereit sind, ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen . Was 
Marat möchte, ist, Verfahren sicherzustellen, die eine Teilnahme am Produktions­

prozeß von eincm die Qualität der Produkte gewährleistenden Sachverstand abhän­
gig machen. Nur vor diesem Hintergrund und lediglich soweit es dieses Ziel 
erfordert, erscheinen ihm SlTikt auf den ökonomischen Bereich beschränkte Berufs­
vereinigungen akzeptabel. 
Wcnn deshalb die Hinweise auf Marat überhaupt einen Wert haben, dann nllr weil 

sie exemplarisch dafür sind, wie mit der Französischen Revolution umgegangen 
wird, Aus einem historischen Ereignis, das sich in einem durchaus rekonstruierba­
ren Kontext abgespielt hat und sich daher nur solange richtig d~rs[ellen sowie 
verstehen läßt, wie maJ1 die für diesen Kontext entscheidende Elemente kontinu­
ierlich bedenkt, ist längst ein Steinbruch geworden, aus dem sich jeder gerade den 
Stein holt, der scheinbar 3m besten zu dem von ihm gerade konstruierten Gebäude 

paßr. BS Kaum verwunderlich, wenn U!l(cr diesen Umständen das Interesse am 
exakten Verlauf der einzelnen Entscheidungsprozesse schwindet und sich die Revo­
lution mehr und mehr in eine je nach Legitimationsbcdarf verwendbare Ahnengale­
rie verwandelt. Was Damon, Saint-Just, Mounier, Robespierre, Mirabeau, Marat, 
Sicycs in welchem Zusammenhang, aus welchen Gdinden und mit welchen Zielen 

genau gesagt haben, spielt weiter keine Rolle. Jeder von ihnen ist zum Symbol für 
ganz bestimmte, klar festgelegte Auffassungen erstarrt, jeder von ihnen läßt sich 

daher ohne weiteres .abrufen «, sobald es darum geht, irgendeine dieser Auffassun­
gen mit einem Hinweis auf die Revolution z.u untermauern oder zu widerlegen, 

Dann aber fällt es in der Tat leicht, unangenehme, das eigene Revolutionsbild 
5cörende Vorkommnisse entweder, wic bei der Loi le Chapelier, als Verrat an den 

Revolutionsprinz.ipien auszugeben, oder schlicht zu verdrängen. wie etwa im FaUe 

8~ A . Sm1t~. WL-.h~ of Nwon" ' . l ,O .. 1 ' 0 , 

R6 A.Smnh, Weahh of Nauon, l,3. 0 . 

87 Vgl. auch Bouv,cr-AI,m, HiSloorc du Ir,nil cn f'"n<c depu.< b RcvolUlIon ('969) 11 ((, ; Ozo"l, m : 
furCI/Ozoul, D iellonn>"c, a. 3, 0" lRo!. 

88 Vgl . luch Fur<1. P"nscr h Revolullo n. ' .'1.0" on,b. l} (f.. 7ofL, La gauche <I b rcvolullon a\l milieu du 
XIX" ~iccle (1986) 111 fL 
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jenes genau einstimmig gefaßten Beschlusses vom 18. März 1793. der kurz und 
präzise fes[S(e!Ic: "La Convcntion nation~le deerete la peine de mon eonm~ qui­
congue proposera une lai agraire ou toute aUlre. subversive des proprictcs territoria­
les, commerciales et industriclles.«i9 

4· 
Noch einmal: Vorgeschichte und Gesetzestext lassen keinen Zweifel aufkommen. 
Die Nationalversammlung debattierte nicht auf einem Nebenschauplatz legislativer 
Aktivirär. Mit der loi lc Chapelicr ddinienen die Abgeordneten erneut und 
nachdrücklich die KonstilUlionsbedingungen einer das Ancien Regime endgültig in 

die Geschichte verweisenden neuen Gesellschaft. Die Loi le Chapelier ist allerdings 

nicht nur Dokument eines prononcien radikalen, sondern auch und gerade eines 

offenkundig utopischen Individualismus. Allein schon die Geschichte der Vertrags­
freiheit genügt. um den tiefen Widerspruch zwischen den Entscheidungsprämissen 
der Nationalversammlung und der vom »Konsens« der citoyens-proprictaires ge­
stalteten ökonomischen und sozialen Beziehungen zu verdeutlichen. Statt dirigisti­

sche Eingriffe und korporative Regelungen ein und für allemal durch vernünftig 
ausgehandelte. die involvierten J nteressen konsequent berücksichtigende und sorg­
fältig aufeinander abgestimmte Abmachungen abzulösen, produzierte die Vertrags­
freiheit eill immer enger geknüpftes Netz st3adichcr lnrervencion(,'n und sich ständig 
weiter verfestigende korporative StruktUren. Wo der citoyen-proprieraire über nicht 
mehr als über die »strengrh and dcxterity of his hands« verfügt, sich also darin auch 
sem Verhandlungskapital erschöpft, sind sozial~ Konflikte und ihre Kehrseite, 

zunehmend langfristiger angelegte Versuche einer staatlichen Gegensteuerung. vor­
programmiert und bleibt den Arbeitnehmern nur die Chance, die individuelle 
Verhandlungsunfähigkeit über den kollektiven Verhandlungsanspruch auszuglei­
chen .~<l 

Der scheinbar endlose Verrechtlichungspro~cß, die elipandierende wohJfahnsstaal­
liehe Bürokratie, die korporatistisch motivierten und konzipiencn »50zialpaktc« 
demonstrieren freilich nicht nur den utopischen Charakter der von den Abgeordne­
ten poslUlieneo Regclungsprämissen , sie bestäugen auch. so paradox dies klingen 
mag, die Richtigkeit jener. allen Überlegungen der Nationalversammlung :wgrunde­
liegenden, sich in der Loi le Chapelier ebenfalls widerspiegelnden Annahme: daß 

sich erst der als Subjekt verstandene und akzeptierte einzelne zum Individuum 
entwickeln kann. Nur die Fähigkeit. sich jeweils selbst eine Meinung zu bilden 

sowie nach den eigenen Vorstellungen zu handeln. verleiht dem einzelnen jene 
spezifische Differenz. die seine Individualiüt ausmacht. Wo deshalb diese Fähigkeit 

in Frage gestellt wird. entfällt auch die Möglichkeit einer Individuierung. Der 
Verlust der Subjekteigenschafe signalisiert. anders ausgedrückt, das Ende des Indivi­
duums. 
Von einer "Wiederkehr .. dcs IndividuumsY' kann daher solange nicht die Rede sein, 
wie im gleichen Atem-z-ug der einzelne als Produkt eines von der staatlichen 
Administration genauso wie von den privaten Unternehmen nach wie vor intensiv 

betrieben. auf die Typisierung und Schematisierung des individuellen Verhaltens 

89 ArchIves 1'.r1emcrll3JreS , I ~ re ,ene. 60 ('90') 19' (, LJ,C l.on\'cßUOO 0'''0",1. dekr.".rt dlC Todcs""I.· 
g"scn Jeden, der ~n das landw!rl$chaltlicloc, k.ulm~m<chc. gewerbliche odcr d~s Ei~enlum an Gruod 
und Boden In Frage SlellendfS G.selz vorschlag~n sollle .• ). 

90 Mil Re.:ht meIN d.,halb Roudil. In CollinlDhoquoIs/Gouu<rre u . 0 .. Le Droll c~p,(.,li"c du 1r3v.il 
(1980) '9, ,. Ie tr.v.illibeni plr b Revolution dUI .'re prolehe p,r Il Rtpublique" umschreibl ~bcrd.m" 
tln. keIMswegs .ul F,.,nkrclch be,ehr.mk«· EntWIcklung. vg!. SimIlIS, on: Verrt<hdichung ••. 1.0.,7411. 

9' [wald. M.'glLonc litte""re Hef. 264 (April '98,) 16. 
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/74 bedachten »Kolonialisierungsprozesses«9> beschrieben wird. Der einzelne wird eben 

nicht als "actcur. wahrgenommen. sondern als Rezipient von Handlungsanweisun­
gen, die aus ihm den *optimalen •• also den jeweils vorformulierten Verhaltenspro­
grammen so gUt wie nur irgend möglich angepaßten Konsumenten oder Leisrungs­
empfänger machen.?! Die Neutralisierung und nicht die als Störung empfundene 
lndividuierung des einzelnen ist mit anderen Worten das Ziel. Ganz gleich 

deshalb, ob vom »außcngeleitetcn« einzelncn9~ oder von einem "postmodernen«91 

Individuum gesprochen wird, gemeint ist im einen wie im anderen Fall ein Artefakt. 
Der einzelne ist nur noch das Produkt einer Synthese vorgegebener Eigenschaften." 
Alle auf ein uniformes, generell festgelegte Erwartungen reprodul.icrendes Verhal­
ten abzielenden Bestrebungen sind insofern bewußt gegen eine lndividuierung 
aufgerichtete Barrieren. Nicht anders verläuft übrigens die Enrwicklung dort, wo 
korpor'3.tistischen Strukturen der Vorzug gegeben wird. Ebensowenig wie etwa 
staatliche Ämter sind Korporationen Agenturen des einzelnen. Genauso wie die 
staatliche Administration erhebt vielmehr die Korporation den Anspruch auf ein 
ihren Erwartungen konformes Verhalten. Je mehr sich aber die Korporation als der 
eigentliche Träger aller Meinungsbildung in der Gesellschaft versteht, desto deutli­
cher nimmt auch der Druck auf den einLeinen zu, sich als Teil der Korporation zu 

sehen und sein gesamtes Verhalten dementsprechend einzurichten. Mag deshalb 
sein. daß die Etablierung korporatisrischer Strukturen die staatlichen Prärogativen 

einschränke und eine Dezentralisierung der politischen und ökonomischen Ent­
scheidungsprozesse zur Folge hat. Die Vorherrschaft der Korporationen restituiert 
trorzdem nicht die individuelle Encseheidungs- und Handlungsfähigkeit. Das Enr­
seheidungszenrrum verlagert sich lediglich auf kollektive Einheiten, die in der 
Individualität dcs einzelnen sowohl ihre interne Ordnung als allch ihre Arrange­

ments untereinander destabilisierenden Faktor erblicken. 
Die Kritik an den Kolonialisierungstendcnzen führt freilich keineswegs zwangsläu­
fig dazu, den Zusammenhang zwischen der Individuierung des einzelnen und seiner 
Vergesellschaftung97 zu verleugnen. Selbst reflexion sent zwar ein Mindestmaß an 

Distanz und damit auch ein Minumum an Indifferenz gegenüber dem einzelnen 
voraus. Nur solange der gerade durch die Indifferenz gesicherte Abstand gewährlei­

seet ist, hat der einzelne eine Chance, sich mit der eigenen Lage ebenso wie mit den 
eigenen Holndlungsmöglichkei[en wirklich selbst auseinanderzusctzen. Der lndivi­

duierungsprozeß kann sich deshalb erst vor dem Hintergrund einer die Gesellschafr 
aufspaltenden Atomisierung vollziehen. In diesem. allerdings auch nur in diesem 

Sinn hat die Nationalvers~mmlung mit der Loi le Chapclier genauso wie mit den ihr 
vorausgehenden Entscheidungen den citoyen keineswegs ohne Rück~ichr, ja auf 
Kosten des homme social konstiruiert'y i Die Vereinzclung löst jedoch den einzelnen 
nicht aus der Gesellschafr heraus, sie ist vielmehr conditio sine qua non seiner 

sozialen Integration, weil sie es ihm ermöglicht, die eigene Lebensgeschichte als 

einen sich in der Gesellschaft abspielenden Vorgang wahrzunehmen. mithin als 
Ergebnis konstanter sozialer Interaktion. Kurzum, die Vereinzelung ist sowohl 
Barriere gegen cinc den einzelnen kolonialisierende Okkupation seiner Lebenswelt 
als auch Grundlage aller sich .l.uf eine selbständige Meinungsbildung gründenden, 

9~ H ,brnnas, Theorie des kommunibllvcn H,nddns 2 (1981) ""b. p' Ir. 
93 Vgl. SimilIS, '35 Unlv. Penn. L.R. 7'311. (1987), In V.rrechdichung. >.,,0., 1161f. 
94 R,t<man, Die elns.me Mass< (1918) '.1711., '1' (f. 
91 S.udrilbrd, Magnm< lit!CraJr~ Heft ,64 (April '989), '9 , 
96 Wohl am deutlichst<n kommt dies bel ß,udrill.rd. a, ,. 0 .• '0 r. zum Ausdruck . 
97. Du" \"or ,1I~m Hab~rm1', Nachmcl,physlSches Dellk." (1988) '791f.. H} ff-
9~ V~I. 1~llich Fur<t. Revolution, , .•. 0 .. 87 f. 
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den Konnex zur Gesellschaft srecs berücksichtigenden Partizipation an den sozialen 
Encscheidungsprozessen. Das eigenrliche Problem liegt daher nicht in der Einsicht 
in die Verknüpfung von Individuierung und Vergesells<::hafrung, sondern in der 
Fähigkeit, die Einsamkeit "lU emagen und in der Aufgabe, die Garantien der 
Vereinzelung sowie die Modalitäten der Vergesellschaftung so zu gestalten, daß es 
zu einem den einzelnen als Subjekt begreifenden und respektierenden Individu­

ierungsprozeß kommen kann. So gesehen, ist die Lai le Chapelier keineswegs nur 

eine längst abges<::hlossene Etappe in der Geschichte einer gescheiterten Utopie. Sie 
zwingt vielmehr nach wie vor dazu, sich mit den Konsequenzen jeder Regelung 
auseinanderzuscrzen, die dem einzelnen direkr oder indirekt die Subjekrcigenschafr 

abspri<::ht und erinnert zugleich daran, daß nur solange der einzelne auch Subjekt 

bleibt, das Individuum eine Chance hat, mehr zu sein, als ein .herumgeisterndes 
Phantom«.99 
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